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                                  G E W A L T S C H U T Z

Häusliche Gewalt ist ein komple-
xes soziales Problem, in dem vie-
le Stellen kooperieren: Exekuti-

ve, Gerichte, Kinder- und Jugendhilfe 
sowie Gewaltschutzzentren und andere 
Nicht-Regierungsorganisationen.  

„Um gegen Gewalt im privaten Be-
reich konsequent vorgehen zu können, 
braucht es eine enge Vernetzung zwi-
schen Polizei und den Gewaltschutzein-
richtungen. Diese Zusammenarbeit ist 
ein international anerkanntes Vorzeige-
modell. Ziel ist, den Opfern umfassen-
den und nachhaltigen Schutz zu ermög-
lichen“, sagte Innenminister Mag. Ger-
hard Karner beim Symposium zum „25 
Jahre Gewaltschutz“ am 29. April 2022 
in Wien, das von Innen-, Justiz- und 
Frauenministerium gemeinsam mit dem 
Bundesverband der Gewaltschutzzen-
tren ausgerichtet worden war. 

 
Laufende Erneuerung. Neben der 

Zusammenarbeit dieser Stellen ist auch 
eine ständige Evaluierung und Moder-
nisierung des Gewaltschutzes wichtig. 
Aus diesem Grunde erfuhr der Schutz 
vor Gewalt in der Privatsphäre im 

Herbst 2021 seine jüngste Modernisie-
rung: Mit knapp 25 Millionen Euro 
wurde das größte Gewaltschutzpaket 
seit jeher geschnürt. Ein zentraler in-
haltlicher Punkt war die institutionali-
sierte, opferschutzorientierte Täter/-in-
nen-Arbeit, als besondere Maßnahme 
zur Vorbeugung künftiger Gewalttaten. 
Gefährder/-innen, gegen die ein Betre-
tungs- und Annäherungsverbot ausge-
sprochen worden ist, müssen an einer 
mindestens sechsstündigen Gewaltprä-

ventionsberatung in einer Beratungs-
stelle für Gewaltprävention teilnehmen. 
Die Kosten von voraussichtlich neun 
Millionen Euro pro Jahr übernimmt das 
Bundesministerium für Inneres. Außer-
dem wurde mit Jahresbeginn 2022 ein 
automatisches Waffenverbot für Ge-
fährder/-innen bei Aussprache eines 
Betretungs- und Annäherungverbotes 
eingeführt.  

 
Werkzeuge. Ein besonders effizien-

tes und wichtiges Werkzeug beim Ge-
waltschutz sind die sicherheitspolizeili-
chen Fallkonferenzen zum Schutz von 
gefährdeten Personen. Es handelt sich 
hierbei um koordinierte Konferenzen 
mit Behörden und Einrichtungen, die 
öffentliche Aufgaben vollziehen, wo 
besondere Einzelfälle analysiert wer-
den. Ein weiteres Werkzeug für Opfer 
von häuslicher Gewalt ist der neu ein-
geführte „Stille Notruf“. Diese als 
Handy-App entwickelte Lösung ist ei-
nes von vielen Mitteln, das Opfern von 
Gewalt in einer akuten Gefahrensituati-
on ermöglicht, den Polizeinotruf zu 
verständigen.  

Opfern Schutz ermöglichen       
Vor 25 Jahren wurde mit dem „Gewaltschutzgesetz“ der Grundstein für die moderne Präventionsarbeit ge-
gen Gewalt in der Privatsphäre gelegt. Zu deren Bekämpfung ist eine breite Zusammenarbeit notwendig. 

Podiumsdiskussion: Doris Täubel-Weinreich, Familienrichterin, Rudolf Keplinger, LPD Oberösterreich, Sandra Szabo, Modera-
torin, Marina Sorgo, Bundesverband Gewaltschutzzentren, Dina Nachbaur, Beratungsstelle für Gewaltprävention. 

Gerhard Karner: 
„Es braucht eine 
enge Vernetzung 
zwischen Polizei 
und den Gewalt-
schutzeinrichtun-
gen.“

Marina Sorgo:  
„Österreich hat als 
ers tes Land in  
Europa tiefgreifen-
de Konsequenzen 
im Umgang mit  
Gewalt gezogen.“
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Breite Unterstützung. „Österreich 
hat mit dem Gewaltschutzgesetz inter-
national eine Vorreiterrolle im Gewalt-
schutz eingenommen. Heute wird so 
viel Geld wie noch nie in den Gewalt-
schutz investiert, alleine heuer fließt 
mehr als die Hälfte des Rekord-Frauen-
budgets von 18,4 Millionen Euro in 
den Gewaltschutz“, sagte Frauenminis -
terin Dr. Susanne Raab. „Trotzdem 
hört unsere Arbeit im Gewaltschutz nie 
auf, denn jeder Fall von Gewalt an 
Frauen und Mädchen ist einer zu viel. 
Jede Frau und jedes Kind soll ein Le-
ben frei von Gewalt leben können. Da-
her werde ich auch in Zukunft mit allen 
Akteurinnen und Akteuren geeint ge-
gen Gewalt an Frauen in Österreich 
vorgehen.“ 

 
Gesellschaftlicher Wandel. „Mit der 

Einführung des Gewaltschutzgesetzes 
vor 25 Jahren fand ein gesellschaftli-
cher Wandel statt. Zuvor waren Ge-
walttaten im familiären Umfeld indivi-
duelle Probleme der Frau – nicht der 
Täter war das Problem. Dass das heute 
nicht mehr vorstellbar ist, ist eine frau-
enpolitische Errungenschaft“, sagte Jus -
tizministerin Dr. Alma Zadic. „Es gibt 
aber noch immer viel zu tun. Die zahl-
reichen Frauenmorde der vergangenen 
Jahre sind ein Auftrag an uns alle, wei-
tere gesamtgesellschaftliche Verände-
rungen in Gang zu setzen, damit das 
Leben von Frauen und Mädchen in 
Österreich sicherer wird.“ 

 
Vorreiter. „Mit dem Gewaltschutz-

gesetz 1997 hat Österreich als erstes 
Land in Europa tiefgreifende Konse-
quenzen im Umgang mit Gewalt gezo-
gen“, sagte Marina Sorgo MA, Vorsit-
zende des Bundesverbands der Gewalt-
schutzzentren und Geschäftsführerin 
des Gewaltschutzzentrums Steiermark. 
In den ersten Jahren seien pro Jahr rund 
2.000 Personen in den Gewaltschutz-
zentren betreut worden, im vergange-
nen Jahr wurden mehr als 22.000 auf 
diesem Weg erreicht. Insgesamt waren 
es seit Inkrafttreten rund 330.000 Per-
sonen, zum allergrößten Teil Frauen 
und ihre Kinder – mehr Menschen als 
Graz Einwohner hat. 

 
Zahlen und Daten zum Gewaltschutz. 

Zwischen 1997 und 2022 wurden von 
der Polizei 161.650 Betretungs- und 
Annäherungsverbote nach den Bestim-
mungen des Sicherheitspolizeigesetzes 
ausgesprochen. Von Anfang 2020 bis 

Anfang April 2022 wurden 28.750 der-
artige Maßnahmen gezählt. Heuer wur-
den bis 1. April cirka 3.380 Betretungs- 
und Annäherungsverbote ausgespro-
chen  und 2.700 Gefährder weggewie-
sen. Das Betretungs- und Annäherungs-
verbot gilt für die Dauer von zwei Wo-
chen. Dabei ist nicht von Bedeutung, ob 
es sich bei der Gefährderin oder dem 
Gefährder um die Mieterin oder den 
Mieter oder um die Eigentümerin oder 
den Eigentümer der Wohnung handelt. 
Von Bedeutung ist, dass die gefährdete 
Person in dieser Wohnung wohnt. 

Ab 2020 – bei 11.652 Betretungs- 
und Annäherungsverboten – sind die 
Daten wegen einer Änderung der Zähl-
weise nicht mehr mit den früheren ver-
gleichbar: Seither wird „pro Maßnah-
me“ gezählt, d. h. jeweils eine Gefähr-
derin oder ein Gefährder und eine ge-
fährdete Person werden pro Maßnahme 
erfasst. Gibt es eine weitere gefährdete 
Person oder Gefährderin bzw. Gefähr-
der, erfolgt eine weitere Maßnahme, 
was zu einer weiteren statistischen 
Fallzahl führt.   

Bis Ende 2019 hingegen waren aus-
schließlich die Gefährder/-innen regis -
triert worden. Mehr als 90 Prozent der 
weggewiesenen Personen waren männ-
lich. Seit Mitte der 2000er-Jahre ist ei-
ne tendenzielle Steigerung in den Stati-
stiken zu erkennen. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die Maßnahme 
„Betretungs- und Annäherungsverbot 
an Akzeptanz dazugewonnen habe.“  

 
Sensibilisierung. Beigetragen habe 

auch die Sensibilisierung für das The-
ma Gewalt in der Familie allgemein 
und dass Opfer – mehr als 80 Prozent 
Frauen – dadurch weniger als früher 
Stigmatisierung fürchten müssten. Der 
Rückschluss, dass es aufgrund der stei-
genden Zahlen auch ein „mehr an Ge-
walt“ gäbe, ist kriminalpolizeilich nicht 
erwiesen. Es ist eher davon auszuge-
hen, dass sich durch die zunehmende 
Akzeptanz das Dunkelfeld der nicht 
gemeldeten Vorfälle stetig verringert 
hatte.  

Von September bis Ende Dezember 
2021  wurden bundesweit rund 4.000 
Gefährder/-innen in den Beratungsstel-
len für Gewaltprävention beraten bzw. 
zu dem mehrstündigen Trainings ver-
pflichtet. 

 
Maßnahmen innerhalb der Polizei. 

„Gewaltschutz gehört zu den zentralen 
Aufgaben der Polizei in Österreich. 
Seit 25 Jahren wird die Aus- und Fort-
bildung in diesem Bereich ständig wei-
terentwickelt und durch die enge Ver-
netzung mit den Gewaltschutzzentren 
professionalisiert“, sagte Innenminister 
Karner.  

Seitens des Innenministeriums wer-
den alle Maßnahmen, Prozesse und 
Ausbildungen im Bereich der häusli-
chen Gewalt laufend evaluiert, moder-
nisiert und verbessert. Federführend ist 
hierbei das Bundeskriminalamt. Eine 
zentrale Maßnahme ist die Ausbildung 
von Präventionsbeamtinnen und -be-
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Hilfe und Information 
 
Frauen, die Gewalt erfahren, fin-

den Hilfe und Informationen bei den 
• Gewaltschutzzentren und Inter-
ventionsstellen unter www.gewalt-
schutzzentrum.at und der Rufnum-
mer: 0800/700217 und der 
• Frauenhelpline unter: 0800/222 
555 (kostenlos und rund um die 
Uhr), www.frauenhelpline.at; beim  
• Verein Autonome Österreichische 
Frauenhäuser (AÖF) unter www. 
aoef.at . 

Betroffene von Gewalttaten und 
Verbrechen können sich auch an 
die Opferschutzorganisation Weis-
ser Ring wenden unter Tel.: 
0800/112-112, www.opfernotruf.at. 
• Weitere Notrufe: Droht akute Ge-
walt, rufen Sie sofort den Polizei -
notruf unter 133 oder 112. Gehörlo-
se und Hörbehinderte können per 
SMS an 0800/133 133 Hilfe rufen. 
Weitere Angebote: 24-Stunden-
Frauennotruf Wien: 01 71719, 
Frauenhausnotruf Wien: 05 77 22, 
Männerinformation: 0800 400 700.  

O P F E R S C H U T Z

Susanne Raab; 
„Jede Frau und 
jedes Kind soll in 
Österreich ein  
Le ben frei von  
Ge walt führen  
können.“

Alma Zadic: „Zuvor 
waren Gewalttaten 
im familiären Um-
feld individuelle 
Probleme der Frau 
– nicht der Täter 
war das Problem.“ 



amten, deren Zahl von 500 auf mehr 
als 900 erhöht wurde. Diese Polizistin-
nen und Polizisten stehen bundesweit 
für den Gewaltschutz intern und extern 
als Expert/-innen zur Verfügung. Ziel 
ist, dass ein Präventionsexperte bzw. 
eine -expertin in jeder Polizeiinspekti-
on verfügbar ist. Eine weitere wichtige 
Maßnahme ist die Aus- und Fortbil-
dung der Polizistinnen und Polizisten 
im Gewaltschutz. Das erfolgt in der 
Regel gemeinsam mit den Gewalt-
schutzzentren und der Interventions-
stelle Wien. 

 
GiP-Support. In der Landespolizei-

direktion (LPD) Wien unterstützt ein 
GiP-Supportteam – GiP ist die Abkür-
zung für Gewalt in der Privatsphäre – 
seit Anfang Juli 2021 die ersteinschrei-
tenden Polizistinnen und Polizisten in 
Wien bei Amtshandlungen mit Gefähr-
dungs- und Gewaltpotenzial im priva-
ten Bereich. Mit Hilfe des Support-
Teams sollen die im Einsatz stehenden 
Beamt/-innen eine aussagekräftige Ge-
fahrenprognose treffen können, auf die 
sich weitere Maßnahmen und Ver-
fügungen stützen. 

Ausblick. „Es braucht einen Schul-
terschluss der gesamten Gesellschaft. 
Sie muss Frauen, die Opfer von Gewalt 
werden, noch mehr ermutigen, die Ge-
waltspirale zu durchbrechen und die 
Polizei zu rufen. Unser gemeinsames 
Ziel ist, Zivilcourage zu fördern, wenn 
Menschen Gewalt in Beziehungen er-
kennen oder wahrnehmen. Eine sensi-
bilisierte Zivilgesellschaft ist der beste 
Garant für die Reduzierung von Ge-
walthandlungen“, sagte Innenminister 
Karner. 

 
Die Arbeit mit Opfern und gegen das 

Phänomen der häuslichen Gewalt ist in 
allen modernen Gesellschaften eine 
Herausforderung. Wie auch in anderen 
Ländern wurde auch in Österreich seit 
Längerem festgestellt, dass eine allein 
sicherheits- oder kriminalpolizeiliche 
Herangehensweise ein derart komple-
xes kriminalsoziologisches Problem 
nicht lösen kann, weshalb mittlerweile 
seit vielen Jahren eine enge Kooperati-
on zwischen verschiedenen staatlichen 
und nicht staatlichen Organisationen 
besteht. Neben den angeführten inter-
nen polizeilichen Anpassungen und 

Modernisierungen gibt es gesellschaft-
lich gesehen Verbesserungspotenzial. 
Dies betrifft etwa die Stärkung der Zi-
vilcourage (Erstatten von Anzeigen bei 
der Polizei bei verdächtigen Wahrneh-
mungen, etwa in der Nachbarschaft), 
den weiteren Abbau von vorurteilsbe-
hafteten Stigmata gegenüber Opfern 
von häuslicher Gewalt, aber auch den 
weiteren Ausbau der Akzeptanz und 
der Kenntnis der Gewaltschutzmaßnah-
men, vor allem bei besonders gefährde-
ten Opfergruppen. 

 
Informationen und Checklisten für 

Polizistinnen und Polizisten zum The-
ma „Gewalt in der Privatsphäre“ bietet 
der „Kriminalistische Leitfaden“ des 
Bundeskriminalamtes.  

Am E-Campus des Bundesministe-
riums für Inneres gibt es einen Online-
Kurs zum Gewaltschutzgesetz, in dem 
Regelungen über Organisation und 
Vollziehung bei „Gewalt in der Pri-
vatsphäre“, insbesondere des § 38a 
SPG, behandelt werden. Der Online-
Kurs enthält acht Videosequenzen zu 
den wichtigsten Themenbereichen des 
Gewaltschutzes.
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GIP-Support: Beim Einschreiten bei Gewalt in der Privatsphäre werden Polizistinnen und Polizisten der Landespolizeidirektion  
Wien von erfahrenen Kollegen unterstützt.


